
Ministerratsbeschluss über die 63. ASVG-Novelle 
 

 
 
Im Ministerrat wurden folgende Entgeltfortzahlungsregeln im 
Krankheitsfall von Mitarbeitern getroffen: 
 
 

1. Inkrafttreten: ab 1. Jänner 2005 
 
2. Geltungsbereich: Erstattungsregelung für alle Unternehmen mit bis zu 50 

Arbeitnehmern. 
 
3. Erstattungsbetrag: Der Arbeitgeber erhält 50 % des fortgezahlten Entgelts, 

inklusive Sonderzahlungen, für die Dauer von maximal 42 Kalendertagen 
erstattet. 

 
4. Karenztage: Für die ersten 10 Kalendertage der Krankheit erhält der 

Arbeitgeber keine Erstattung. 
 
5. Abwicklung: Wie bei der Erstattung nach Arbeits- und Freizeitunfällen soll 

die Abwicklung über die AUVA erfolgen - Antragsprinzip. 
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